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(Stand 20.6.2023) 

Leitfaden zur Antragstellung für Unternehmen 
für das Programm Hamburg Music International 
Export Programme 

 

1. Förderzweck  

Das Hamburg Music International Export Programme ist ein Programm für die Internati-
onalisierung der Hamburger Musikwirtschaft. Hamburg Music Business e.V. bezuschusst 
Export- und Importvorhaben von kleinen und mittleren Unternehmen aus Hamburg, um die 
musikwirtschaftliche Erschließung ausländischer Zielmärkte zu unterstützen. Der kurz- 
bis mittelfristige Aufbau von Unternehmenskontakten und Geschäftsbeziehungen ist dabei 
Schlüssel für den nachhaltigen Aufbau von Außenwirtschaftsbeziehungen der Hamburger 
Musikwirtschaft und ihrer Künstler*innen. Die teilnehmenden Unternehmen wirken hierbei 
zudem als Repräsentanten der Hamburger Musikwirtschaft und helfen durch Vernetzung 
und den Aufbau von Kooperationen mit ausländischen Akteur*innen, Hamburg als Mu-
sikstadt international zu präsentieren.  

 

2. Art der Unterstützung  

Das Hamburg Music International Export Programme unterstützt maximal 70% der Gesamt-
kosten des Vorhabens (100% der Kosten müssen nachgewiesen werden). Der maximal bewil-
ligte Zuschuss beträgt 1.500 Euro (netto). Doppelförderungen sind ausdrücklich aus-
geschlossen.  

Bezuschusst werden insbesondere: 

• Reisekosten, Teilnahmegebühren an Messen, Konferenzen und Markterschließungs-
programmen. Dieser Zuschuss kann nur für den/die jeweils individuelle/n An-
tragssteller*in beantragt werden. Ein besonderer Fokus wird auf weniger etab-
lierte, nicht regelmäßig besuchte Veranstaltungen und Märkte gelegt.  

• Kommunikationskosten (v.a. Marketingmaßnahmen) im Zielland, Produktionskosten 
und Kosten für eine Veranstaltungsdurchführung mit dem Ziel der Markterschlie-
ßung. 

Hamburg Music International legt den antragstellenden Unternehmen nahe, die Planung 
ihrer Projekte im Sinne ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie von Diversität 
und Inklusion zu bewerkstelligen. 

 

3. Antragsvoraussetzungen  

Das Programm ist ausgelegt für KMU (= Unternehmen bis 249 Mitarbeiter*innen und bis 
50 Millionen Umsatz €/Jahr oder bis 43 Millionen Bilanzsumme €/Jahr) aus der Hamburger 
Musikwirtschaft. Dies umfasst Unternehmen, die entweder ihren Sitz oder eine im 
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Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung in Hamburg haben und deren Unterneh-
menszweck entlang der musikwirtschaftlichen Wertschöpfungskette angesiedelt ist. Pro 
Unternehmen werden maximal zwei und pro individueller/m Anwärter*in maximal ein Antrag 
pro Förderungszeitraum bewilligt. Die Beantragung des Zuschusses muss vor der Umset-
zung des geplanten Vorhabens erfolgen, Kosten dürfen erst nach der Bewilligung des 
Antrags entstehen (Beantragung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns möglich). Alle geför-
derten Kosten müssen im Kalenderjahr 2023 entstanden sein. Die Projektlaufzeit muss 
spätestens am 30.11.2023 enden.  

Ebenfalls Voraussetzung zur Bezuschussung ist die Darstellung der Musikstadt Hamburgs 
durch die Unternehmen in allen mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehenden Veröffent-
lichungen (Websites, Prospekten, etc.) - das Unternehmen fungiert als Botschafter der 
Musikstadt Hamburg. In jedweder Außenkommunikation über das bezuschusste Projekt muss 
Hamburg als Standort des Unternehmens genannt werden. Bezuschusste Unternehmen erklä-
ren sich bereit, als Ansprechpartner für am Zielland interessierte Unternehmen aus 
der Hamburger Musikwirtschaft zu fungieren und dementsprechend entstandenes Fachwissen 
mit Hamburg Music International für etwaige zukünftige Markterschließungsprogramme 
auf Anfrage zu teilen und Hinweise zu Eigenheiten des jeweiligen Marktes zu geben. In 
einem Kurzbericht werden Erfolge, Herausforderungen und Chancen des Vorhabens im 
Ausland dargestellt (siehe Punkt 6).  

 

4. Antragsverfahren  

Die Einreichung des Förderantrags soll so früh wie möglich erfolgen, spätestens jedoch 
mind. 6 Wochen vor dem Beginn des Projektzeitraums. Sofern die Förderung durch Hamburg 
Music zur Deckung für Eigenmittel im Kontext einer anderen Förderung in Anspruch 
genommen wird, ist dies im Unternehmensfragebogen darzustellen. Eine Doppelförderung 
ist ausdrücklich ausgeschlossen. Sobald vorhanden, muss zudem ein Nachweis über jede 
weitere Förderung erbracht werden.  

Wird keine andere Förderung in Anspruch genommen (z.B. durch die Initiative Musik), 
so muss im Rahmen der Antragstellung eine formlose Begründung erfolgen, weswegen das 
Projekt nicht anderweitig förderfähig ist. Durch Bundesmittel förderfähige Projekte 
können nicht für eine alleinige Förderung durch Hamburg Music International berück-
sichtigt werden. 

Für den Antrag werden benötigt:  

• Ausgefüllter Fragebogen  
• Ausgefüllte Kostenkalkulation  

Die jeweiligen Dokumente sind auf der Homepage von Hamburg Music abrufbar und per PDF 
an international@musikwirtschaft.org einzureichen. Die Antragsrunde beginnt ab so-
fort. Über Anträge wird laufend entschieden. Die letztmögliche Frist zur Antragsein-
sendung für die Programmrunde 2023 endet am 15.10.2023. Die Entscheidung über den 
Antrag trifft ein Gremium bestehend aus einem oder einer Vertreter*in des Hamburg 
Music-Vorstandes, jeweils einem oder einer Vertreter*in aus den Teilbereichen Publi-
shing/Licencing, Recorded und Live sowie einer Vertreter*in aus dem Bereich Konferen-
zen (sofern noch nicht durch den/die Vertreter*in des Hamburg Music-Vorstands abge-
deckt). Das Gremium ist entscheidungsbefugt, unabhängig von der Anzahl tatsächlich 
abgegebener Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Geschäftsführung von Hamburg 
Music. Die Vergabe oder Teilvergabe erfolgt bis zu dem Zeitpunkt, wenn die 
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bereitgestellten Mittel verbraucht sind. Das Gremium wird durch Hamburg Music für 
jedes Zuschussjahr (Kalenderjahr) berufen. Hamburg Music hält sich an die gegebenen 
Datenschutzgesetze und erhebt nur Daten, die für die Bearbeitung der Anträge zwingend 
notwendig sind.  

 

5. Besondere Bedingungen  

Sofern nicht nachvollziehbar begründet, werden Kosten für Bahn- und Flugverbindungen 
ausschließlich in der 2. Klasse berücksichtigt. Hotelkosten werden gemäß den Richt-
linien des Bundesministeriums der Finanzen berücksichtigt (siehe hier). Ausgeschlossen 
von der Förderung sind insbesondere Tonträgerproduktionen, Bewirtungskosten, Künst-
ler*innengagen und Künstler*innenförderungen. Es gilt zudem das Doppelförderungsver-
bot. Dies bedeutet, dass hier eingereichte Kosten nicht durch weitere Quellen geför-
dert werden dürfen. Hamburg Music und das Gremium behalten sich vor, bei 
Nichtausschöpfung der Gesamtfördersumme die Restbeträge in der folgenden Vergaberunde 
auszuschütten.  

 

6. Verwendungsnachweis  

Der Zuschuss wird als Vorauszahlung per Rechnungsstellung gewährt. Der Verwendungs-
zweck sowie die Bedingungen zu Nachweisen und möglichen Rückzahlungen werden in einem 
separaten Vertrag festgehalten. Für den Nachweis über die Ausschöpfung der kompletten 
Bezuschussung werden benötigt:  

• Nachweis der angetretenen Reise bzw. des umgesetzten Exportprojekts (Teilnah-
mebestätigung Trade Mission, Buchungsbestätigung Messe etc.).  

• Ein SOLL-IST-Nachweis nach Vorlage inkl. Belegnummern 
• Sämtliche Rechnungen (nummeriert gemäß des zahlenmäßigen Nachweises) der für 

den Zuschuss relevanten Kosten. Unterstützt werden maximal 70% der Gesamtkosten 
(100% der Kosten müssen nachgewiesen werden). Der maximal bewilligte Zuschuss 
beträgt 1.500 Euro (netto). Belege ab einem Einzel-Wert iHv. 10,00 € (netto) 
werden berücksichtigt  

• Kopien von Werbemitteln/Kommunikationsmaßnahmen, aus denen Hamburg als Stand-
ort des Unternehmens deutlich wird 

• Ein Sachbericht (gemäß Vorlage), aus dem Erfolge, Herausforderungen und Chancen 
des Vorhabens im Ausland dargestellt werden sowie auf die Resonanz des Projekts 
eingegangen wird 

Die notwendigen Dokumente für die Erstellung des Verwendungsnachweises werden mit der 
Bewilligung des Antrags versendet. 

 

Hamburg Music International wird gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg, 
Behörde für Kultur und Medien.  

 


